
 

 

Gemeinde Möhnesee 
 

1. vereinfachte Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 25b 

„Südlich der Brückenstraße“ 

Ortsteil Körbecke 
 

 

 

BEGRÜNDUNG 
Erneute Offenlage § 4a. Abs. 3 BauGB   

 



 

Inhalt 

1. Vorbemerkung und Verfahren .............................................................................. 2 

2. Erfordernis für die Aufstellung des Bebauungsplanes ......................................... 2 

3. Lage des Plangebietes und strukturelle Situation ................................................ 3 

4. Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes ............................................................. 6 

5. Bestehendes Planungsrecht ................................................................................ 6 

6. Städtebauliches Konzept ..................................................................................... 9 

7. Inhalte des Bebauungsplanes .............................................................................. 9 

7.1. Bauliche Nutzung .......................................................................................... 9 

7.1.1. Art der baulichen Nutzung ................................................................................ 9 

7.1.2. Maß der baulichen Nutzung ............................................................................10 

7.1.3. Bauweise, überbaubare und nichtüberbaubare Grundstücksflächen ...............10 

7.1.4. Örtliche Bauvorschriften / Festsetzung zur Gestaltung ....................................10 

7.1.5. Sonstige Festsetzungen und Darstellungen ....................................................11 

7.2. Verkehrliche Erschließung ........................................................................... 11 

7.2.1. Äußere Erschließung .......................................................................................11 

7.2.2. Innere Erschließung ........................................................................................11 

7.3. Natur und Landschaft / Artenschutz ............................................................ 12 

7.4. Immissionsschutz ........................................................................................ 13 

7.5. Ver- und Entsorgung ................................................................................... 13 

7.5.1. Kanalisation / Berücksichtigung des § 55 WHG ...............................................13 

7.5.2. Wasser- / Löschwasserversorgung .................................................................13 

7.5.3. Strom- / Gasversorgung ..................................................................................13 

7.5.4. Abfallentsorgung .............................................................................................13 

7.5.5. Boden- und Bauschuttentsorgung ...................................................................13 

7.6. Belange des Denkmalschutzes ................................................................... 14 

7.7. Altlasten / Altstandorte / Kampfmittel und Bergbau ..................................... 14 

8. Durchführung, Kosten, Zeitplan ......................................................................... 15 

 

  



 

Gemeinde Möhnesee    
 Begründung zur 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 25b „Südlich der Brückenstraße“, 
 Verfahrensstand: Erneute Offenlegung gem. § 4a Abs.3 i.V.m. §3 Abs. 2 sowie § 4 Abs. 2 BauGB 
 Stand: November 2023 

 

Seite - 1 
 

Entwurfsverfasser: FINGER BAUPLAN GmbH | Silmecke 47 | 59846 Sundern 

Präambel 

Auf Grund 
  

▪ der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), 
 

▪ des § 2 Abs. 1 und § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Ge-
setzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) 

 

▪ der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung 
- BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetztes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I. S. 1802) 

 

▪ der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung - BauO NRW 
2018) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2018 (GV. NRW. S. 421), zu-
letzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1086) 

 

▪ der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Plan-
inhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanZV) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802)  
 

▪ des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 29.07.2009 (BGBI. I S. 2542) zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.07.2022 
(BGBI. I S. 1362, ber. S. 1436) m.W.V. 29.07.2022 
 

▪ des Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21.07.2000 (GV. NRW. 2000 S.568) zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. Feb-
ruar 2022 (GV. NRW. S. 139) 
 

▪ Verordnung zur Durchführung des Baugesetzbuches vom 07.07.1987 (GV. NRW. S. 
220), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 14.12.2021 (GV. NRW. S. 1473) 

 

jeweils in der zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung, hat der Rat der Ge-

meinde Möhnesee in der Sitzung am __.__.2023 die 1. vereinfachte Änderung des Bebau-

ungsplanes Nr. 25b „Südlich der Brückenstraße“, bestehend aus der Planzeichnung und den 

textlichen Festsetzungen, gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
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1. Vorbemerkung und Verfahren 
 

Ein privater Inverstor strebt die Bebauung eines Grundstücks im Geltungsbereich des Bebau-

ungsplanes Nr. 25b „Südlich der Brückenstraße“ in Möhnesee-Körbecke mit einem Mehrfami-

lienhaus an.  

Die angestrebte Nutzung ist ohne Änderung der planungsrechtlichen Situation nicht möglich . 

In Kenntnis des v. g. Sachverhaltes hat der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss des Rates 

der Gemeinde Möhnesee am 08.09.2022 die Einleitung der 1. vereinfachten Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 25b „Südlich der Brückenstraße“ sowie die Durchführung der Beteili-

gungsverfahren gem. § 13 BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 sowie § 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.  

Durch den Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Realisierung 

des geplanten Mehrfamilienhauses geschaffen werden. 

Die Offenlage gem. § 13 Abs. 3 i.V.m. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 hat in der Zeit vom 02.10.2023 

bis einschließlich 06.11.2023 stattgefunden. Anregungen oder Bedenken seitens der Bürger 

sind nicht eingegangen. Die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange sind in der Ab-

wägungen bewertet und führen zu einer Änderung der Planunterlagen, die eine erneute Of-

fenlage gem. § 4a Abs. 3 zur Folge haben. 

 

 

 

2. Erfordernis für die Aufstellung des Bebauungsplanes 
 

Ziel der Stadtentwicklung in der Gemeinde Möhnesee ist es, auch unter den Vorzeichen des 

demographischen Wandels und der daraus resultierenden potenziell nachlassenden quantita-

tiven Nachfrage nach Bauland dennoch an städtebaulich geeigneten Stellen noch bedarfsge-

rechte Baulandkapazitäten zur Verfügung zu stellen. Dieses Erfordernis resultiert bereits aus 

der Tatsache, dass es im Hinblick auf die qualitativen Anforderungen am Wohnungsmarkt 

noch erheblichen Optimierungsbedarf gibt. Die vorgenannten Aspekte gelten insbesondere für 

den Siedlungsschwerpunkt, die Ortslage Körbecke. 

Die Gemeinde Möhnesee hat derzeit gut 12.175 Einwohner*innen (2022). Hiervon entfallen 

4.693 Einwohner*innen auf den Ortsteil Körbecke. Laut Prognose von it.nrw (2018-2040) soll 

die Bevölkerungszahl bis 2040 im Betrachtungszeitraum in etwa stabil bleiben. Diese Entwick-

lung ist deutlich positiver als im regionalen Umfeld und unterstreicht die Bedeutung, bedarfs-

gerechte Angebote im Hinblick auf die qualitativen und quantitativen Ansprüche der Bevölke-

rung zu unterbreiten.  

Die altersspezifische Auswertung macht deutlich, dass der Trend zu einer alternden Gesell-

schaft aber auch an der Gemeinde Möhnesee nicht vorbeigeht. Grundsätzlich wird es tenden-

ziell dabei bleiben, dass künftig quantitativ weniger Bauland bzw. Wohnungen nachgefragt 

werden. Die veränderte Altersstruktur, die Zusammensetzung der Haushalte sowie der quali-

tative Nachholbedarf an Wohnraum führen jedoch zu einer Nachfrage.  
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Daher ist es für die Stadtentwicklung insbesondere bedeutsam, auch der wachsenden Zahl 

älterer Menschen und Single-/Paarhaushalten adäquaten Wohnraum zur Verfügung zu stel-

len.  

Somit wäre der komplette Verzicht auf entsprechende Baulandangebote ein falsches Signal, 

gerade für die Klientel der Senioren mit barrierefreiem Wohnraum und Paare/Singles. Wichtig 

ist vielmehr, punktuell geringfügige Baulandangebote bedarfsorientiert und in städtebaulich 

und strukturell integrierten Lagen anzubieten und hier insbesondere in Bereichen mit zentralen 

Versorgungseinrichtungen. Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Plangebiet gege-

ben. Besonders den Grundsätzen der Innenentwicklung und Nachverdichtung wird durch die 

Planung Rechnung getragen. 

Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 25b „Südlich der Brückenstraße“ ist durch die Lage 

im Plangebiet planungsrechtlich vollständig nach § 30 BauGB zu beurteilen. Dennoch ist eine 

Umsetzung der Planung nur durch eine Änderung der planungsrechtlichen Situation möglich, 

da die überbaubaren Grundstücksflächen, die im entsprechenden Nutzungsbereich nur die 

Bestandsgebäude zum Zeitpunkt der Aufstellung des Bebauungsplanes umfassen, auf dem 

Grundstück das geplante Bauvorhaben bzw. dessen Lage nicht abdecken. Da eine Befreiung 

von den Festsetzungen nicht möglich ist, soll der Bebauungsplan geändert werden. 

Durch die 1. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes Nr. 25b „Südlich der Brücken-

straße“ sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Umsetzung des geplanten Mehr-

familienhauses an der Stelle geschaffen werden. Die Erschließung ist bauplanungsrechtlich 

und faktisch gesichert.  

Durch das Angebot soll vor allem ortansässigen Bürgern aus der Körbecke und Umgebung 

die Möglichkeit gegeben werden, barrierefreien und energetisch den aktuellen Anforderungen 

entsprechenden Wohnraum beziehen zu können.  

Der Bebauungsplan soll damit der Versorgung der (örtlichen) Bevölkerung mit Wohnraum und 

somit auch der Sicherung und Stärkung der örtlichen Infrastruktur dienen.  

Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren gem. § 13 BauGB geändert, da die 

Grundzüge der Ursprungsplanung durch die Änderung nicht betroffen sind. Schon heute ist an 

dieser Stelle eine Wohnbebauung möglich. Lediglich die Lage des Gebäudes ist nicht pla-

nungsrechtlich abgedeckt. 

Eine artenschutzrechtliche Vorprüfung (ASP) wurde durchgeführt. Auf einen Umweltbericht 

kann aufgrund des gewählten vereinfachten Änderungsverfahrens gem. § 13 Abs. 3 BauGB 

verzichtet werden. 

 

 

 

3. Lage des Plangebietes und strukturelle Situation 
 

Der Ortsteil Körbecke der Gemeinde Möhnesee hat zurzeit rund 4.700 Einwohner und ist somit 

einwohnermäßig der größte Ortsteil im Gemeindegebiet. Er beherbergt fast 40% der Einwoh-

ner der Gemeinde. Der Ortsteil befindet in verkehrlich günstiger Lage im geographisch 
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zentralen Teil des Gemeindegebietes. Der Ortsteil liegt im zentralen Bereich des Gemeinde-

gebietes am Nordufer des Möhnesees.   

Der Ortsteil Körbecke profitiert von den vorhandenen Versorgungseinrichtungen im Einzelhan-

dels-, Bildungssektor und weiteren (öffentlichen) Versorgungseinrichtungen, wie z.B. dem Rat-

haus. Auch die vorhandene Freizeit- und Erholungsinfrastruktur sowie das Kulturangebot ma-

chen Körbecke zu einem beliebten Wohn- und touristischen Zielort im Gemeindegebiet. Ein 

weiterer Vorteil Körbeckes ist die verkehrsgünstige Lage (mittelbar) an den Bundestraße 516 

und der K 32. Die A 44 (Dortmund-Kassel) ist nur wenige Autominuten entfernt.  

Durch diese Rahmenbedingungen ist Körbecke ein beliebter Wohnort. Die Lagegunst hat in 
der Vergangenheit dazu beigetragen, dass die Vermarktungsdauer von Wohnraumangeboten 
verhältnismäßig gering war.  
 

Topographisch liegt Körbecke an der Südabdachung des Haarstrangs, am Nordufer der Möh-

netalsperre. Siedlungsstrukturell befinden sich das Ortszentrum sowie die Wohngebiete nörd-

lich der K 32, während sich die Freizeit- und Tourismusareale zwischen der K 32 „Seestraße“ 

und dem Möhnesee erstrecken. Der Ort weist eine relativ kompakte Siedlungsstruktur auf. Die 

K 32 „trennt“ den Hauptort von den Freizeitarealen am See. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes orientiert sich an den städtebaulichen 

Erfordernissen bzw. der geplanten Bebauung.  

Die Größe des Planbereichs beträgt ca. 2.550 m2. Das gesamte Gebiet ist als Allgemeines 

Wohngebiet vorgesehen. 

Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches sind im Bebauungsplan durch eine 

unterbrochene schwarze Linie gemäß § 9 Absatz 7 BauGB gekennzeichnet. Der räumliche 

Geltungsbereich umfasst das folgende Grundstück: 

Gemarkung:  Körbecke 

Flur:    5 

Flurstücke:   781 
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 Abbildung 1: Plangebietes auf Basiskarte Stadtplan, Geodatenportal Kreis Soest, 2022 
 

 
Abbildung 2: Plangebiet auf Basis eines Luftbildes, Geodatenportal Kreis Soest, 2022 
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4. Ziele und Zwecke des Bebauungsplanes 
 

Mit der 1. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 25b „Südlich der Brückenstraße“ 

sollen zur Deckung des Wohnraumbedarfs – insbesondere in Körbecke – zusätzliche Woh-

nungen in Form eines Mehrfamilienhauses ausgewiesen werden.  

Insgesamt sollen innerhalb des Gebäudes acht Wohneinheiten realisiert werden. Das Objekt 

besteht aus zwei Vollgeschossen und einem nicht zum Vollgeschoss ausgebauten Dachge-

schoss.  Die Bereitstellung des Wohnraumes ist aus Sicht der Gemeinde Möhnesee aus qua-

litativen und quantitativen Gründen sinnvoll und vor dem Hintergrund der Lage und Größe 

angemessen. Zudem befindet sich das Plangebiet als verbliebene Baulücke innerhalb eines 

bereits vollständig bebauten Quartiers und ist somit städtebaulich integriert. 

In Summe ist die Planung erforderlich.  

Zusammenfassend verfolgt die Änderung des Bebauungsplanes demnach folgende überge-

ordnete Ziele:  

- Attraktivitätssteigerung der Gemeinde Möhnesee als hochwertiger Wohnstandort 

- Positive Einflussnahme auf die demographische Entwicklung 

- Stärkung des Ortsteiles Körbecke einschl. der infrastrukturelle Einrichtungen  

konkrete Zielsetzungen: 

- Schaffung eines Mehrfamilienhauses mit acht Wohnungen 

- Schaffung von aktuell erforderlichen Wohnraumqualitäten im Ortsteil Körbecke 

- Lückenschluss im bebauten Bereich des Quartiers 

 

 

 

5. Bestehendes Planungsrecht 
Die im Landesentwicklungsplan NRW (LEP NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 

13.09.2022)  enthaltenen landesplanerischen Vorgaben, formuliert durch Ziele und Grunds-

ätze, werden bei der vorliegenden Planung berücksichtigt. 

Die Vorgaben des LEP NRW werden auf regionaler Ebene durch die Regionalpläne weiter 

konkretisiert. Der für das Gemeindegebiet Möhnesee relevante Regionalplan für den Regie-

rungsbezirk Arnsberg ist seit März 2012 rechtswirksam. Die grundsätzlichen Zielsetzungen 

des Regionalplanes beziehen sich auf die Bewältigung des demographischen Wandels, die 

soziale Kohäsion, die zunehmende Regionalisierung mit gewachsenen Ansprüchen an die re-

gionale Kooperation sowie auf den Klimawandel und den Schutz von Natur und Landschaft. 

Der Regionalplan bezieht sich von seinem Wesen her ausschließlich auf raumbedeutsame 

Vorhaben.  

Das Plangebiet befindet sich in einem im Regionalplan dargestellten Allgemeinen Siedlungs-

bereich (ASB) und berücksichtigt somit die Vorgaben des Regionalplanes (vgl. Abb. 3).  
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Der rechtskräftige Flächennutzungsplan der Gemeinde Möhnesee aus dem Jahr 2009 stellt 

das Plangebiet als gemischte Baufläche (M) dar. Eine Änderung des rechtswirksamen Flä-

chennutzungsplanes ist daher nicht erforderlich (vgl. Abb. 4). Der FNP wird im Rahmen einer 

Berichtigung angepasst 

Die Bebauungsplanänderung wird daher aufgrund der Darstellung im Flächennutzungsplan 

der Gemeinde Möhnesee gemäß § 8 Absatz 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwi-

ckelt. Er berücksichtigt die Ziele der Raumordnung und Landesplanung gemäß § 34 Landes-

planungsgesetz (LPlG).  

Nördlich und westlich des Plangebietes schließen im rechtskräftigen Flächennutzungsplan 

Wohnbauflächen (W), südlich Sondergebiete (SO) an.  

Das betreffende Grundstück, das mittels der 1. vereinfachten Änderung überplant werden soll, 

liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 25b „Südlich der Brückenstraße“ vom 

06.12.1984 (sh. Abbildung 5).  

Das Plangebiet ist als MDL Gebiet ausgewiesen. Nördlich besteht bereits eine Fläche als WA-

Gebiet. 

 

 

Abbildung 3: Auszug aus dem Regionalplan Arnsberg, TA SO/HSK, BR Arnsberg, 2012 
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Abbildung 4: Auszug rechtswirksamer Flächennutzungsplan der Gemeinde Möhnesee 

 
Abbildung 5: Auszug aus rechtskräftigem Bebauungsplan Nr. 25b 
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6. Städtebauliches Konzept 
 

Das der Planung zu Grunde liegende städtebauliche bzw. architektonische Konzept orientiert 

sich an der angestrebten Nutzung (Mehrfamilienhaus) sowie der topographischen und er-

schließungstechnisch vorgegebenen Situation.  

Städtebaulich fügt sich das Objekt durch die gewählte gestalterische Grundhaltung in die Um-

gebungsbebauung ein (vgl. Abb. 6) 

Insgesamt stellt das Konzept eine angemessene und maßvolle, städtebaulich in sich schlüs-

sige Erweiterung der Wohnbebauung im Zentrum des Ortsteiles Körbecke dar. 

 

  

Abbildung 6: Architektonisches Konzept / Vorentwurf 

 

 

7. Inhalte des Bebauungsplanes 
Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung umfasst das betreffende Grundstück, auf 

dem die Bebauung durchgeführt werden soll. 

 

7.1. Bauliche Nutzung         

7.1.1. Art der baulichen Nutzung  
Die Art der baulichen Nutzung wird zum Allgemeinen Wohngebiet WA gem. § 9 Abs. 1 BauGB 

i.V.m. § 4 BauNVO umgewandelt.  

(1) Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. 

(2) Zulässig sind 

  1.   Wohngebäude, 

  2.   die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank und Speisewirtschaften sowie 
nicht störenden Handwerksbetriebe, 
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  3.   Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden 

  1.   Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

  2.   sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

  3.   Anlagen für Verwaltungen, 

  4.   Gartenbaubetriebe 

Tankstellen werden als nicht zulässig deklariert. 

       

7.1.2. Maß der baulichen Nutzung  
Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung im Plangebiet gelten unverändert. Die 

Grundflächenzahl beträgt wohngebietstypisch 0,4, die Geschossflächenzahl gem. § 20 

BauNVO beträgt wohngebietstypisch für eine zweigeschossige Bebauung 0,8. Eine Reduzie-

rung der GRZ Zahl ist aufgrund der aktuellen Berechnungsmethodik mit GRZ-1 und 2 nicht 

möglich. Tiefgaragen und Stellplätze und deren Zufahrten werden trotz offenporiger Ausfüh-

rung zu 100% angerechnet. 

Ebenso unberührt von der Änderung ist die Zahl der Vollgeschosse. Dies beträgt weiterhin 

zwei als Höchstmaß. Die maximale Gebäudehöhe über NHN beträgt 245,00m. 

       

7.1.3. Bauweise, überbaubare und nichtüberbaubare Grundstücksflächen  
Für den Änderungsbereich bleibt die Art der Bauweise unverändert als offene Bauweise be-

stehen. Das Änderungsverfahren beinhaltet keine Änderung dieser Festsetzung.  

Gegenstand der 1. Vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 25b „Südlich der Brü-

ckenstraße“ ist die Festsetzung einer überbaubaren Grundstücksfläche gem. § 23 Abs. 1 

BauNVO. Hierbei darf die maximale Bruttogrundrissfläche des Gebäudes inkl. herausstehen-

der Tiefgaragenbereiche 420m² nicht überschreiten. Auskragende Balkone sind dabei nicht 

inkludiert. Das Baufenster ist etwas größer gehalten, um bei der Lage des Gebäudes noch ein 

Stück weit flexibel zu bleiben. 

In den nicht überbaubare Grundstücksfläche gem. § 23 (5) BauNVO sind Garagen, Carports, 

Terrassen, Stellplätze und Balkone und sonstige Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO zulässig. 

 

7.1.4. Örtliche Bauvorschriften / Festsetzung zur Gestaltung  
Die Festsetzungen zur Gestaltung werden größtenteils unverändert aus dem bisherigen Plan 

übernommen. 

Die zulässige Dachneigung beträgt zwischen 40- 45 °. Es sind nur Satteldächer zugelassen. 

Die nutzbaren Dachflächen der Neubauten sollten in Abstimmung mit der Architektur und 

Baustatik angemessen mit Anlagen zur Nutzung von regenerativen Energien zu bedeckt wer-

den. z.B.: Photovoltaik oder Solarthermie. 
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Die Anzahl der notwendigen Stellplätze wird auf mindestens 2,0 Stellplätze pro Wohneinheit 

festgeschrieben. Die Stellplätze für PKW und Fahrräder müssen wasserdurchlässig (Ökopf-

laster) ausgebildet werden 

Die Grundstücksfreiflächen zwischen der öffentlichen Straße und der vorderen Gebäudeflucht 

(auch als Vorgarten bezeichnet) sind zur Vermeidung von Hochwasserschäden besonders bei 

Starkregenereignissen sowie zum Schutz des Artenreichtums und des Mikroklimas von nicht 

notwendigen Versiegelungen freizuhalten. Die Flächen sind gärtnerisch (z.B. mit Rasen, Grä-

sern, heimischen und standortgerechten Stauden und Gehölzen) anzulegen und auf Dauer zu 

unterhalten. Die Errichtung von Stellplatzanlagen und Zuwegungen zu Garagen, sowie Haus-

eingänge sind zw. der öffentlichen Straße und der vorderen Gebäudeflucht ist im angemesse-

nem Rahmen zulässig. Diese Oberflächen müssen wasserdurchlässig ausgeführt werden. 

Mauern zum Abfangen von Geländeunterschieden sind ebenfalls zulässig. 

 

Einfriedungen entlang der Brückenstraße, dürfen die Höhe von 100cm nicht überschreiten. 

Das gilt auch, wenn die Einfriedung nicht direkt auf der Grenze errichtet wird. 

 

7.1.5. Sonstige Festsetzungen und Darstellungen   

Es werden Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 

Abs. 1 Nr. 25 BauGB und Abs. 6 BauGB im südwestlichen Bereich zur K 32 Seestraße fest-

gesetzt. Hier soll eine heckenartige Struktur aus heimischen Pflanzen angelegt werden. 

Im Südbereich ist für den Mischwasserkanal der Gemeinde Möhnesee eine Leitungsrecht 

dargelegt. 

 

 

7.2. Verkehrliche Erschließung       

7.2.1. Äußere Erschließung 

Die äußere verkehrliche Erschließung erfolgt unmittelbar über die „Brückenstraße“, die an die 

Seestraße (K32) und damit an das überörtliche Verkehrsnetz anschließt. 

Die v.g. Straße weist einen ausreichenden Querschnitt auf, um die zusätzlichen Verkehre auf-

nehmen zu können.  

Die Anbindung an den gemeindlichen und regionalen ÖPNV wird durch fußläufig erreichbare 

Bushaltestellen und die dort verkehrenden Buslinien gewährleistet.  

         

7.2.2. Innere Erschließung         
Eine innere Erschließung ist nicht erforderlich. Für die Zufahrtsituation auf das Grundstück 

wird der Parkstreifen auf der Ostseite der Brückenstraße unterbrochen. Im Plan sind zwei 

Bereiche von Ein- und Ausfahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) mit je maximal 4,5 

Breite festgesetzt. Die Lage ist dabei nicht genau verortet, und wird situativ im Zuge der Bau-

antragsentwurfsplanung abgestimmt und festgelegt. 
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7.3. Natur und Landschaft / Artenschutz 
Durch die Erschließung und Entwicklung des Plangebietes kommt es zu einem Eingriff in Natur 

und Landschaft. Nach § 1 a BauGB ist in der Bauleitplanung über Festsetzungen zur Vermei-

dung, zum Ausgleich und zur ersatzweisen Kompensation von Beeinträchtigungen, die von 

den vom Bauleitplan ermöglichten Eingriffen in Natur und Landschaft ausgehen, abwägend zu 

entscheiden. 

Als Grünordnungsmaßnahmen sind Anpflanzungen gem. § 9 Abs.1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGB 

vorgesehen: Einerseits auf dem Erdwall und zudem Grundstücksbepflanzungen ohne Lage-

festsetzung / Verortung. Je angefangener 400m² Grundstücksfläche ist ein standortgerechter, 

heimischer Laubbaum als Hochstamm in der Qualität 3x verpflanzt fachgerecht anzupflanzen, 

zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang ist der jeweilige Baum zu ersetzen. 

Im vereinfachten Verfahren wird jedoch gem. § 13 Abs. 3 BauGB von der Umweltprüfung gem. 

§ 2 Abs. 4 BauGB, dem Umweltbericht nach § 2a BauGB sowie von der Angabe nach § 3 Abs. 

2 S. 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, abgesehen. 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb des Geltungsbereiches eines Landschaftsplanes. 

Schutzwürdige Biotope oder anderweitige umwelt- und naturschutzrechtliche Schutzräume 

sind innerhalb des Plangebietes bzw. in dessen Umfeld nicht vorhanden.  

Eine artenschutzrechtliche Vorprüfung wurde durchgeführt und ist separater Bestandteil der 

Begründung. 

Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung: 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung)  

Im Plangebiet befinden sich keine potentiellen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der streng 

geschützten Fledermäuse, sodass das Verbot der Tötung auf diese Arten bezogen sicher nicht 

berührt wird.  

Der potentielle Konflikt mit dem Tötungsverbot des § 44 Abs. 1 Nr. 1 für die europäischen 

wildlebenden Vogelarten kann durch eine einfache jahreszeitliche Einschränkung wirksam ver-

mieden werden. Unter Beschränkung der Bauzeit für die Baufeldfreimachung auf den Zeitraum 

16. September bis 15. März ist die Zerstörung aktiver Nester und Tötung von Individuen sol-

cher Vogelarten hinreichend sicher ausgeschlossen.  

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung)  

Erhebliche Störungen streng geschützter Arten und der europäischen wildlebenden Vogelar-

ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszei-

ten, die den Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtern könnten, sind 

ausgeschlossen.  

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG  (Beschädigung und Zerstörung von Lebensstätten)  

Da sich das Vorkommen von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der streng geschützten Arten 

und der europäischen Vogelarten in der Planfläche mit hinreichender Sicherheit ausgeschlos-

sen werden kann, kann auch ein Konflikt mit dem Verbot ihrer Zerstörung oder Beschädigung 

ausgeschlossen werden.   
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Dem Vorhaben stehen demnach unter Berücksichtigung der beschriebenen Vermeidungs-

maßnahme keine artenschutzrechtlichen Verbote entgegen. 

 

      

7.4. Immissionsschutz 
Das Plangebiet liegt innerhalb der geschlossen Ortschaft. Die zulässige Geschwindigkeit be-

trägt 50 km/h.. Von der Seestraße (Kreisstraße) geht kein gemessener besonderer Immissi-

onsschutz aus.  Gewerbliche Emission im Nahbereich liegen nicht vor. 

 

7.5. Ver- und Entsorgung  

7.5.1. Kanalisation / Berücksichtigung des § 55 WHG 
Gemäß den Vorschriften des § 55 Abs. 1 und 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie des § 

44 Landeswassergesetz NRW LWG ist das anfallende Niederschlagswasser vor Ort zu versi-

ckern, zu verrieseln oder ortsnah in ein Gewässer einzuleiten, sofern dies ohne Beeinträchti-

gung des Wohls der Allgemeinheit möglich ist. 

Die Möglichkeit der Versickerung nach der ATV A 138 wird untersucht, und ggf. in Abstimmung 

mit dem Abwassernetzbetreiber (ggf. Anschluss- und Benutzungszwang) durchgeführt. 

Das anfallende Abwasser wird grundsätzlich an das bestehende Kanalnetz (Mischsystem) an-

geschlossen. Dieses ist ausreichend dimensioniert, um die anfallenden Abwässer aufzuneh-

men.  

    

7.5.2. Wasser- / Löschwasserversorgung 
Die Versorgung des Plangebietes mit Trink- und Brauchwasser erfolgt aus dem öffentlichen 

Leitungsnetz. 

   

7.5.3. Strom- / Gasversorgung 

Die Versorgung ist durch die Leitungen in den öffentlichen Straßenräumen sicher gestellt. Es 

werden entsprechende Hausanschlüsse beantragt und erstellt. 

        

7.5.4. Abfallentsorgung 
Die Abfallentsorgung wird von der Entsorgungswirtschaft Soest GmbH durchgeführt. Die für 

das Plangebiet zuständige Abfallbeseitigungsanlage ist das Abfallwirtschaftszentrum Werl, de-

ren Betreiber die Entsorgungswirtschaft Soest GmbH ist. Innerhalb des Plangebietes werden 

entsprechende Tonnen für Restmüll aufgestellt. 

       

7.5.5. Boden- und Bauschuttentsorgung  
Zur Entsorgung des anfallenden Bauschutts können folgend aufgeführte Deponien angefahren 

werden: 

1. Abfallwirtschaftszentrum Geseke (Boden- und Bauschuttdeponie) 

2. Abfallwirtschaftszentrum Anröchte (Bodendeponie) 
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3. Abfallwirtschaftszentrum Werl (auf Anfrage) 

Nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz dürfen "gefährliche Abfälle" gewerbsmäßig nur mit Er-

laubnis der zuständigen Behörde transportiert werden; zuständig ist die Untere Abfallwirt-

schaftsbehörde des Kreises Soest. 

 

 

7.6. Belange des Denkmalschutzes     
Baudenkmäler sind im Plangebiet nicht vorhanden. Archäologisch strukturierte und großräu-

mige Bodendenkmäler, wie Siedlungsplätze und Friedhöfe werden nach heutigem Kenntnis-

stand von der Planung nicht betroffen. 

 Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche Boden-

funde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in 

der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen 

und/oder pflanzlichen Lebens aus Erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung 

von Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als Untere Denkmalbehörde und/oder der 

LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761 - 93750; Fax: 02761 - 

937520), unverzüglich anzuzeigen. Das entdeckte Bodendenkmal und die Entdeckungsstätte 

sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht 

die Obere Denkmalbehörde die Entdeckungsstätte vorher freigibt oder die Fortsetzung der 

Arbeiten gestattet. Die Obere Denkmalbehörde kann die Frist verlängern, wenn die sachge-

rechte Untersuchung oder die Bergung des Bodendenkmals dies erfordern und dies für die 

Betroffenen zumutbar ist (§ 16 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz NW). Gegenüber der Eigentü-

merin oder dem Eigentümer sowie den sonstigen Nutzungsberechtigten eines Grundstücks, 

auf dem Bodendenkmäler entdeckt werden, kann angeordnet werden, dass die notwendigen 

Maßnahmen zur sachgemäßen Bergung des Bodendenkmals sowie zur Klärung der Fund-

umstände und zur Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bodendenkmäler zu 

dulden sind (§ 16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz NW). 

 

 

7.7. Altlasten / Altstandorte / Kampfmittel und Bergbau  
Belastete Bereiche (Altlastenflächen/Altstandorte) oder möglicherweise belastete Bereiche 

(Altlastenverdachtsflächen / Kampfmittelverdachtsflächen) sind innerhalb des Planbereiches 

nach heutigem Kenntnisstand nicht vorhanden bzw. nicht bekannt.  

Grundsätzlich ist bei Erdarbeiten eine erhöhte Aufmerksamkeit bezüglich der Kampfmittel ge-

boten. Falls hierbei verdächtige Gegenstände gefunden werden oder aber eine außergewöhn-

liche Verfärbung des Erdreichs zu bemerken ist, sind die Arbeiten sofort einzustellen. In einem 

solchen Fall ist die Gemeinde Möhnesee als Ordnungsbehörde, die Polizei oder die Feuerwehr 

zu informieren, die dann den Kampfmittelräumdienst anfordern kann. 

Bergbaulich Tätigkeiten sind nach derzeitigem Kenntnisstand auf der Fläche nicht vorgenom-

men worden. Unabhängig davon ist im Rahmen der Bautätigkeit auf Auffälligkeiten (Hohl-

räume etc.) zu achten und ggf. die zuständige Fachbehörde einzubeziehen.   
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8. Durchführung, Kosten, Zeitplan  
Die Umsetzung der Planung erfordert die im Folgenden genannten notwendigen Maßnah-

men: 

- Baufeldfreimachung  

- Durchführung der privaten Baumaßnahme 

Die Bebauung erfolgt durch einen privaten Investor. Für die Gemeinde fallen keine Kosten 

an. 

 

 

 

59846 Sundern, im November 2023   59519 Möhnesee, den......................... 

  

___________________________   ___________________________ 

Der Aufsteller      Die Bürgermeisterin  

       Vertreterin der Gemeinde Möhnesee 


